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Wir fordern klare und konkrete Aussagen und einen Ansprechpartner zur Thematik der in 
Neubrandenburg lebenden Ausländer. Unsere Fragen mögen entsprechend der 
Nummerierung konkret zuordenbar beantwortet werden. 

Sollte die Stadt Neubrandenburg in ihrer Verwaltung darüber keine Aussagen treffen können, 
wird der Oberbürgermeister angewiesen, von den entsprechenden Stellen wie z. B. dem 
Landkreis oder der örtlichen Polizei Auskünfte einzuholen. 

  

1. Werden die Ausländer bei der Anzahl der Neubrandenburger Einwohner mitgezählt? 

2. Erhält die Stadt Neubrandenburg Steuergelder für die in Neubrandenburg lebenden 
Ausländer?  

3. Wie viele Ausländer sind in Neubrandenburg gemeldet? 

4. Wie viele Ausländer leben hier und sind noch nicht als Einwohner erfasst? 

5. Wie viele Ausländer beziehen Bürgergeld? 

6. Wie viele Wohnungen werden in unserer Stadt durch Ausländer belegt? 

7. Wie viele von diesen Mietern zahlen aus eigenem Einkommen und wie viele Wohnungen 
werden gestützt? 

8. Wer zahlt die Miete, Nebenkosten, GEZ und weitere soziale Leistungen? 

9. Wer entscheidet darüber, wenn Ausländer Berechtigungsscheine für die Tafel 
bekommen? 

10. Wer trägt die Kosten für die Asylheime in Neubrandenburg? 

11. Hat die Stadt Neubrandenburg einen Überblick darüber, wie viele Ausländer straffällig 
geworden sind? 

12. Wie viele Ausländer sind ausreisepflichtig? 

13. Hat die Stadt Neubrandenburg im Zusammenhang mit den Abschiebungen Kosten, wenn 
ja, wie viele? 

14. Stellt die Stadt Neubrandenburgs Abteilung Pass- und Meldewesen Pässe für Ausländer 
aus? 

15. Wie wird deren Herkunft geprüft? 

16. Wer trägt die Kosten für die Pässe und das Ausstellen der Pässe? 

17. Wer prüft die Asylverfahren und welche Kosten entstehen dafür? 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen und bitten um eine schriftliche Auskunft innerhalb 
einer Frist von 21 Tagen. Sollte die Frist nicht ausreichend sein, um die Auskünfte 
einzuholen, bitten wir um einen Zwischenbericht. 

     Hochachtungsvoll 

  Tim Großmüller 
      Ratsherr 








